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1696 Oktober 12 . /2 . , Bürglen A
SCHREIBEN VON OBERVOGT SEBASTIAN HOEGGER AN DEN LANDVOGT IM

THURGAU, HPTM. BEAT JAKOB II . ZURLAUBEN, [GROSS] RAT
[DER STADT ZUG] , FRAUENFELD

"Dass Jhre . . . Gestreng hiermit zu behelligen von dem Hr . Pfarrer auf Werd-

bühel [ =Wertbühl , Johann Georg von Gunetsrain]  veranlasset werde,

ist mir sehr leid , dieweil Er aber wider sein theüres versprechen und eigne

Handschrifft zu handlen sich understehet , so werde Jch hierzu verursachet,

mich zu beklagen , dass als Ermelter Hr . Pfarrer gleich bey meinem Aufzug und

angetrettener Vogtey Verwaltung [ 1695 ] unäblässlich gebetten zu Pflanzung gu¬

ter Nachbar schafft (die mir sehr lieb were ) Jhme mit fürschuss eines Stück

Gelts , zu erkauffung nötig gehabter Kleidung zu gratificieren . Als habe mich

endlich auf sein vilfaltig theüres versprechen und mir eingehändigte Obliga¬

tion , die von wort zu wort wie hierbey ligende Copia lautet , bewegen lassen,
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umb 25 . . . [ ?] Bürgschafft für Jhne zu leisten , wie dan auch der bezahlung

nicht entgehen kan . Nachdem Jch aber bey diser Herbstzeit den Hr . Pfarrer auf

Werdbühel selbst Persöhnlich ersucht , und umb die Haltung seines Versprechens

mit Newen Nein zu bezahlen auch durch meine dienst erinneret , von Jhme aber

ganz missfällige und unsichere Antwort erlanget habe , dass Er den Wein ander-

werts verkauffen und so dan mit gelt bezahlen wolle . Welches mir zwar gleich

vil were , mit gelt oder Wein so nur eines gewüss were . Dieweil aber Meinen

. . . Herrn . . . besser als mir selber bekant seyn wirt , wie sicher und gewüs

dises Herren Versprechen gehalten werden , und Jch nicht gesinnet in weitläuf-

figen Disputat mit Jhme einzulassen . Als gelanget an Jhre . . . Gestreng mein

. . . angelegenliches ersuchen und bitten , Sie wollen hochgünstig belieben mir

hierinfals hochoberkeitliche Hilfshand zu bietten und durch eine Urkundt oder

wie Sie es selbst am besten und rahtsamsten befinden , den Wein oder andere

Effeti anzugreiffen bis zu sicherer Bezahlung gelange erlaubnus und befehl



ertheilen . Solches danckwitlig Zuerkennen werde nach getegenheit trachten

würcklich zu erscheinen . "
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Original , Siegel teilweise zerstört - AH 64 , 350 - 351 - Blatt 351 r  leer
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